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Einleitung 

Der ertragskundlich bestimmte Waldbau geht von der 
Leistung von Beständen aus, die auf bestimmte Umwelt- 
einflüsse einheitlich reagieren. Die Forstgenetik hingegen 
baut auf der Feststellung auf, daß die Einzelbäume des 
Bestandes auf gleiche Umwelteinflüsce auch individuell 
verschieden antworten und diese ihre Reaktionsweise ver- 
erben. Jeder Baum ist ein Individuum unerforschter 
Vielfalt der Anlagen. 

Auch die Ertragskunde geht heute den Weg vom Be- 
griff des Bestandes über seine kleinsten Einheiten bis 
zum Einzelbaum zurück: ,,Der Baumbestand verliert seine 
Eigenschaft als kleinste Betriebseinheit. An seine Stelle 
tritt der mit eigener Rasse, Wuchspotenz und -dynamik 
veranlagte Einzelbaum". (DANNECKER 1953.) Auf diesem 
Wege finden sich Waldbau und Forstgenetik zusammen. 
Der Waldbau bescheidet sich dabei mit dem Einzelbaum 
als Produktionsstätte nied~erster Ordnung. Die Forstgene- 
tik greift weiter bis zum Samenkorn, bis zur Zelle, bis 
zum Gen. 

Sie zielt in der Forstpflanzenzüchtung auf den Neu- 
aufbau des Waldes sozusagen ,,ab ovo" durch methodische 
Kreuzung der Erbeigenschaften hin, die auch unter ver- 
schiedenen Umweltbedingungen für die Massen- und 
Wertleistung bestimmend sind. Dadurch wird der Wald- 
bau wieder in die Generationsfolge hineingestellt. Das 
dem Forstmann geläufige Prinzip der Nachhaltigkeit er- 
hält über den rein wirtschaftlichen Begriff des Nachhalts- 
,,betriebes" hinaus einen neuen inneren Sinn. 

Es wird nachfolgend ausgeführt, welche züchterischen 
Aussichten einmal für Absaaten aus freier Bestäubung, 
zum anderen bei kontrollierter Vermehrung bestehen. Der 
Weg aller Maßnahmen von der Saatgutanerkennung 
natürlicher Populationen, der Einzelbaumauslese und der 
Vermehrung der Zuchtbäume bis zur planmäßigen Züch- 
tung in Samenplantagen wird beschrieben. Der Abschnitt 
über die Saatgutanerkennung setzt sich zugleich mit 
gegenwärtig aktuellen Fragen auseinander, die im Zuge 
der Beratung einer neuen forstlichen Saatgutgesetzgebung 
an Stelle des noch gültigen Forstlichen Artgesetzes (ANO- 
NYMUS, LANGNER 1942) aufgetaucht sind (Bonner Referen- 
tenentwurf). Der inzwischen im Lande Schleswig-Holstein 
beschrittene Weg wird begründet. 

A. Saatgutanerkennung 

1 .  A l l g e m e i % e  G e s i c h t s p u n k t e  

Als Grundlage für die Anerkennung sind vererbungs- 
wissenschaftliche Kenntnisse notwendig. Besondere Richt- 
linien für jede Holzart müssen angesichts der Wirklichkeit 
im Walde selbst erarbeitet werden. Zur Ermittlung 
brauchbarer Maflstäbe vor Beginn der eigentlichen Arbei- 
ten hat sich die Festlegung bestimmter Bestandestypen 
(Musterbestände) als zweckmäßig erwiesen. Die Zusam- 
menarbeit aller Forstbehörden der verschiedenen Besitz- 
arten mit Vertretern der Wissenschaft ist notwendig. Das 
Auswahlgebiet soll sich mit möglichst weit gefaßten 

Wuchs- und Klimaräumen decken und nicht durch Länder- 
grenzen beengt werden. 

Die Saatgutanerkennung hat sich von einer anfangs 
mehr negativen Auslese nicht standortgemäßer Prove- 
nienzen und von einer ohne bestimmte Ansprüche ziemlich 
großzügig gehandhabten Bewertung der übrigen, häufig 
mehr nach ihrem umweltbedingten Wirtschaftswert als 
nach Form- und Strukturelementen beurteilten Bestände 
so weiter entwickelt, daß die bisherigen gesetzgeberisch 
fixierten Formulierungen den Sachverhalt nicht mehr 
ausreichend bezeichnen (ANONYMUS, LANGNER 1942). In Eng- 
land wird, wie STREHLKE (1952) berichtet, der Vergleichs- 
wert der zur Saatgutgewinnung besichtigten Bestände auf 
Grund eines Probeflächenverfahrens mit einem vielfältig 
aufgeschlüsselten Rewertungsschema ermittelt. In Schwe- 
den sind die Bezeichnungen Plus-, Null- oder Normal- 
und Minusbestände eingeführt worden (LINDQUIST 1951, H. 
SCHMIDT 1952). 

Allgemein kann wohl gesagt werden, daß eine allzu 
feine Klassifizierung die Arbeit erschwert. Sie schafft zu 
viele Ubergänge. Ohnehin können die Bestände nur nach 
ihrem Phänotyp angesprochen werden. Es sollte angestrebt 
werden, die überdurchschnittlichen und wertvollsten Be- 
stände (Plusbestände) zu ermitteln und unabhängig von 
der Größe der Forstreviere bis zur kleinsten Gruppe zu 
registrieren; denn es ist wesentlich, daß eine möglichst 
groBe Vielfalt der Standorte und Bestände erfaßt wird, 
um modifizierende Einflüsse der Umwelt weitgehend aus- 
zuschalten und die potentiell große Mannigfaltigkeit un- 
sichtbarer, also auch unbekannter Reaktionen zu erhalten. 

Die Frage des Saatgutbedarfs kann bei der mengen- 
mäßigen Auswahl der Saatgutbestände unberücksichtigt 
bleiben. So ergaben z. B. Erhebungen für die Kiefer des 
Staatswaldes in Preußen einen Jahresbedarf von ungefähr 
16 600 kg in den Jahren 1929-31 (MESSER 1948). Bei einem 
vorsichtig geschätzten durchschnittlichen Samenertrag von 
0,7 kg je Ztr. Zapfen, also von 3,5 kg Samen je Jahr und 
ha Erntebestand hätte diese Menge durch Pflücken am 
stehenden Stamm in 5030 ha Kiefernaltbeständen gewon- 
nen werden können. Bei der Gesamtwertung dieser Zahl 
muß noch in Betracht gezogen werden, daß im Osten Preu- 
ßens die Kiefern auf großen Flächen gesät wurden. Nach 
den durch landeseigene Erfahrungen überprüften Zahlen 
von MESSER liefert 1 ha Kiefernaltholz bei einem Zapfen- 
ertrag von 20 Ztr. je Erntejahr und einer 4jährigen 
Wiederkehr der Samenjahre jährlich 5 Ztr. Zapfen mit 
4 kg Samen. Bei einem Pflanzenbedarf von 30 000 Stück 
ljähriger Sämlinge je ha einschließlich Nachbesserung und 
einem Aufwuchsergebnis von nur 60 000 1 jährigen Pflan- 
zen aus 1 kg Samen ergibt diese Rechnung eine Auffor- 
stungsfläche von etwa 2 ha je kg Samen oder von 8 ha je 
1 ha Erntebestand. Die durchschnittliche Jahresernte von 
1 ha Fichtenaltholz ermöglicht niedrig geschätzt mit 15 kg 
Saatgut je Jahr eine ungefähre Aufforstungsfläche von 
60 ha 3jähriger V. Pflanzen im 1,OX1,3-m-Verband. 
1 kg Douglassamen reicht bei einem Pflanzverband 2- 
und 3jähriger V. Pflanzen von 3 x 3  m für 7 ha, von 6x6  m 
für 28 ha. Der durchschnittliche Ernteertrag beträgt bei 
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